
Standards von Montessori-Diplom-Lehrgängen

in Deutschland

Auf Einladung der ehemaligen „Aktionsgemeinschaft deutscher Montessori-

Vereine“ (ADMV) erarbeiteten Vertreter der „Deutschen Montessori-

Gesellschaft e.V.“ (DMG) und der „Montessori-Vereinigung e.V. – Sitz 

Aachen“ (MV) gemeinsame Standards für berufsbegleitende Montessori-

Diplom-Lehrgänge in Deutschland. Die Standards wurden vom Vorstand der 

MV am 18.8.1998 und vom Vorstand der DMG am 10.2.1999 in vorliegender 

Form beschlossen.

Am 26.11.2002 fand ein Treffen von Vertretern der DMG, MV und der HPV 

(Heilpädagogische Vereinigung) statt. Die HPV war seit Gründung der 

Standardkommission in diesem Gremium vertreten. Jetzt hat die HPV ihre 

Standards für Montessori-Diplom-Lehrgänge denen von DMG und MV 

angeglichen. Sie ist berechtigt, ein Beiblatt zum Montessori-Diplom auszugeben 

mit dem Zusatz: „Der Lehrgang entspricht den Vorschlägen der gemeinsamen 

Kommission der DMG, der MV und der HPV“.

Nationale Montessori-Lehrgänge sind marken- und urheberrechtlich 

geschützt.

Die tatsächliche Einhaltung der Standards für Montessori-Diplom-

Lehrgänge berechtigt nicht dazu, eigenmächtig solche Lehrgänge 

durchzuführen.

Die nationalen Montessori-Diplom-Lehrgänge der deutschen Vereine sind keine 

AMI-Diplom-Kurse. Bei den AMI-Kursen handelt es sich um Vollzeitkurse mit 

anschließender von der AMI begleiteten einjährigen Praxis.
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